
Änderungen MV2024 

 

 

Hinweis:  
Änderungen in Rot! Die fettgedruckten Passagen sind zwingend zu übernehmen (Mustersatzung DAV).  
Die kpl. aktuelle Satzung ist auf unserer Website www.alpenverein-oldenburg.de  eingestellt. 

 
 
 

§ 2 
Vereinszweck 

 
2. Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grundsätze religiöser, 

weltanschaulicher und ethnischer Toleranz; sie steht ein für Diskriminierungsfreiheit, 
Vielfalt und Chancengleichheit aller. 

3. Die Sektion verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die gemeinnützigen Zwecke 
in diesem Sinne sind die Förderung des Sports, des Natur- und Umweltschutzes 
einschließlich des Klimaschutzes, der Jugendhilfe und der Bildung sowie der Heimatpflege und 
Heimatkunde.  

4. Die Sektion ist selbstlos tätig; sie erstrebt keinen Gewinn und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Sektionsvermögen. 
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Sektion fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 

Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 
1. Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen 

Mittel erreicht werden. 
  

2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereinszwecks dienen: 
 
b) Gemeinschaftliche bergsteigerische, alpinsportliche Unternehmungen sowie 

Wanderungen; Radsportliche Betätigungen durch Mountainbiking und Radwanderungen; die Nutzung 
der Tennisplätze und der Sauna des Vereinsgeländes; 

g) Maßnahmen zur Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Aktivitäten, insbesondere bei der 
Mobilität, dem (Um-)Bau und Betrieb der eigenen Infrastruktur, der Kommunikation sowie bei 
Bildungsangeboten. 

j) Prävention und Bekämpfung sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport 
und in allen Bereichen der Vereinsarbeit; 

r) Planmäßiges Zusammenwirken mit anderen Sektionen durch die gemeinschaftliche Nutzung von Kletter- 
bzw. Boulderhallen (Bildung von Kooperationen) 

 
3.  Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 
h)  Einnahmen aus dem Betrieb einer Sauna und einer Tennisanlage; 
 

§ 4 
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V. 

 
g)  die Zustimmung des Präsidiums vor jeder Veräußerung oder Belastung von Grund- oder 

Hüttenbesitz einzuholen, soweit es sich um allgemein zugängliche DAV-Hütten handelt. 
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Mitgliedschaft 
 

§ 6 
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung 

 
3. Mitglieder der Sektion, die bereits einer anderen Sektion des DAV angehören, sind Gastmitglieder. Sie 

sind berechtigt, das Sektionseigentum und alle sonstigen Sektionseinrichtungen zu den dafür 
vorgesehenen Bedingungen zu benutzen und an den Veranstaltungen der Sektion teilzunehmen. Sie 
haben alle Mitgliederrechte. mit Ausnahme des Stimm- und Wahlrechts  

 

Vorstand 
 

§ 15 
Zusammensetzung und Wahl 

 
4. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Zuwendungen im Rahmen der 

Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz) sind unschädlich. Die Mitglieder des 
Vorstandes haben Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, insbesondere der Reisekosten, die ihnen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit tatsächlich entstanden sind. Gleiches gilt für vom Vorstand beauftragte 
Vereinsmitglieder.  

 
§ 18 

Geschäftsordnung 
 
1. Der Vorstand wird von dem/der Vorstandsvorsitzenden, bei seiner/ihrer Verhinderung von dem/der 

stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung durch ein anderes Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder anwesend ist. Der Vorstand kann einen Beschluss auch dann wirksam fassen, wenn sein 
Gegenstand bei der Einberufung nicht angegeben worden ist. 

3. Beschlüsse des Vorstands können auch in Textform sowie im Rahmen einer Telefon- oder 
Videokonferenz herbeigeführt werden, wenn nicht mindestens ein Vorstandsmitglied binnen -2- Tagen 
nach Zugang der Einladung diesem Verfahren widerspricht; auch bei diesen Beschlüssen genügt die 
einfache Stimmenmehrheit. 

 

Mitgliederversammlung 
 

§ 19 
Einberufung 

 
1. Der Vorstand beruft alljährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung ein, zu der die Mitglieder 

spätestens 2 Wochen vorher schriftlich (rechtsgültig auch per E-Mail) oder durch das Mitteilungsblatt 
der Sektion eingeladen werden müssen; die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der 
Veröffentlichung. Zugleich wird die Einberufung der MV auf der Internetseite der Sektion bekannt 
gegeben. Die vorläufige Tagesordnung ist hierbei mitzuteilen. 

 
 
2. Der Vorstand entscheidet nach seinem Ermessen, ob die Mitgliederversammlung in physischer 

Anwesenheit, hybrid oder virtuell erfolgt und teilt dies den Mitgliedern bei der Einberufung mit. In diesem 
Fall wird bei der Einberufung zugleich angegeben, wie die Mitglieder ihre Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben können. 

 
 


